
Pyrenäen-Steinbock (Capra pyrenaica pyrenaica) (Kat. 1***)
Cypern-Mufflon ( Ovis orient lis ophion) (Kat. 1)
Spanischer Kaiseradler (Aquila heliaca adalberti) (Kat. 2)
Sibirischer Kranich (Grus leucogeranus) (Kat. 1)
Goldstreif Salamander (Chioglossa lusitanica) (Kat. 4)
Malta-Eidechse (Lacerta filfolensis filfolensis) (Kat. 2)
Griechische Landschildkröte (Testudo graeca graeca) (Kat. 3)

B) Pflanzemvelt:
Bei der Zusammenstellung der gefährdeten und seltenen Pflanzenarten wird beson

ders deutlich, wieviel Neuland noch für gezielte Studien besteht: Allein vom Berg Athos 
qualifizierten sich zehn Arten für die Aufnahme in die Liste!

Corydalis wettsteinii Adamovic (Papaveraceae) (Kat. 2)
Isatis athos Boiss. (Cruciferae) (Kat. 2)
Silene genistifolia Halacsy (Caryophyllaceae) (Kat. 1)
Asperula athoa Boiss. (Rubiaceae) (Kat. 2)
Anthemis sibthorpii Griseb. (Compositae) (Kat. 2)
Centaurea athos DC. (Compositae) (Kat. 2)
Centaurea chalcidiciaea Hayek (Compositae) (Kat. 2)
Crepis athoa Boiss. (Compositae) (Kat. 2)
Crepis taygetica Babcock (Compositae) (Kat. 2)
Helichrysum virgineum (S. u. S.) Boiss. (Compositae) (Kat. 2)
Armeria sancta Janka (Plumbaginaceae) (Kat. 2)
Primula palinuri Patagna (Primulaceae) (Kat. 2)
Cypripedium calceolus I. (Orchidaceae) (Kat. 3)
Noch keinerlei Bearbeitungen liegen für die übrigen Abteilungen des Pflanzenreiches

sowie für wirbellose Tiere vor. Die UICN wäre für die Übermittlung von Forschungs
ergebnissen ebenso wie für den Hinweis auf bereits publizierte Studien über seltene 
und gefährdete Arten dankbar.

Das Bodensee-Manifest
A m  22. und  23. A p r i l  1971 ha t  ein  ve r a n t iv o r tu n g sb e w u ß te r  

in te rn a t ion a ler  K re is  vo n  P o l i t ik e r n  und  S ach vers tän d igen  aus 
de n  A n l ieg er s ta a ten  das fo lgende  B odensee-M anifes t  auf Schloß  
Mainau era rb e i te t ,  d isk u t ie r t  und  ohne G eg en s t im m en  beschlossen.

Ich  e r w a r te  v o n  d iesem  M anifes t  eine ähnliche, hei lsam e und  
k o n s t r u k t iv e  W irku n g  w ie  v o n  d er  G rünen  Charta, d e r e n  s inn
g e m ä ß e  W eite ren t iv ick lu n g  es dars te l l t .

Graf L en nar t  B e r n a d o t t e

Unter den Landschaften des Alpenvorlandes nimmt der Bodenseeraum im Bereich 
der Schweiz, Österreichs und der Bundesrepublik Deutschland einen besonderen Rang 
ein.

Rang, Bedeutung und Eigenart dieser hervorragenden europäischen Kultur-, Freizeit- 
und Nutzlandschaft sind bestimmt durch

® den Zusammenklang der Leistungen einer großen kulturellen und geschichtlichen 
Vergangenheit mit einer landschaftlichen Schönheit eigener Art, die über Jahr
hunderte ihre Anziehungskraft bewiesen hat,

® ein mildes Klima, gepflegte Wälder und fruchtbare Böden mit zahlreichen Intensiv- 
und Sonderkulturen,
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•  einen Gürtel von Schutzgebieten, teils sogar international anerkannten Naturschutz
gebieten, sowie bedeutenden K urstätten und Bildungszentren.

•  Hinzu kommt die wachsende Bedeutung des Sees als Speicher naturreinen Trink
wassers für die Anrainer.

Diese W erte einer großartigen Seelandschaft für die Gesellschaft von heute und 
morgen sind

b e d r o h t .

Die seit langem laufenden Anstrengungen um eine gute Raumordnung und die Rein
haltung des Wassers und um die Erhaltung der Schönheit der Landschaft haben E r
folge erzielt und die schlimmsten Schäden verhindert. Aber trotz dieser Bemühungen, 
die auch große finanzielle Opfer forderten, drohen:

Weitere Verschmutzung und Eutrophierung des Sees durch Immissionen und durch 
Abwässer von Wohnsiedlungen, Industrie- und Verkehrsanlagen, durch Motor
boote u. a. m.
Gefährdung der W asserqualität des Bodenseewassers.
Überlastung der Uferzonen durch ungenügend geordnete Besiedlung, durch flie
ßenden und ruhenden Verkehr und durch ungelenkte Massenerholung.

(> efährdung|der le tz ten  noch  fre ie n  U feralbschnitte  u n d  w e rtv o lle r  S ch u tzg eb ie te .

Was muß getan werden?

Aus überregionaler Sicht verdienen Ausbau und Sicherung der Freizeitlandschaft und 
des Trinkwasserspeichers besondere Beachtung im Rahmen der Nutzungen.

Soll der Bodenseeraum in seiner Leistungsfähigkeit für die einheimische Bevölkerung 
wie für die wachsende Zahl der Erholungsuchenden aus den Verdichtungsräumen er
halten und sinnvoll ausgebaut werden, sind folgende Maßnahmen dringend notwendig:

1. Gemeinsame Entwicklung einer grenzüberschreitenden, langfristigen raumordneri
schen Konzeption.

2. Aufstellung von getrennten, aber aufeinander abgestimmten regionalen Raum
ordnungsplänen auf der Grundlage der gemeinsam entwickelten Konzeption.

3. Abstimmung der Entwicklung von Industrie, Gewerbe, Verkehr, Siedlung sowie 
Land- und Forstwirtschaft auf die vorrangigen Erfordernisse der Landespflege und des 
Umweltschutzes in der seenahen Zone. Die Auswirkungen der Autobahnen von S tutt
gart und Ulm zum Bodensee auf den gesamten Bodenseeraum müssen rechtzeitig unter
sucht und berücksichtigt werden.

4. Bildung und Förderung von Abwasserverbänden in den einzelnen Anliegerstaaten.
5. Strenge Durchsetzung aller bestehenden rechtlichen Bestimmungen und laufende 

Überwachung der Uferzonen und der Reinhaltung des Sees durch eine Landschafts
und Naturwacht mit polizeilichen Befugnissen.

6. Vordringliche Sicherstellung von ausreichenden Grundstücken am See und im 
H interland für Erholungs- und Freizeitzwecke durch Kauf, Pacht und Einrichtung 
nach regionalen Erholungsplanungen in Abstimmung auf die agrarstrukturellen Ent
wicklungsplanungen.

7. Besondere Berücksichtigung der Landespflege und des Umweltschutzes bei allen 
Planungs- und Strukturmaßnahmen.

8. Ermittlung der Grenzen der Belastung für den Bodenseeraum, insbesondere im 
Hinblick auf den Straßenverkehr, den Erholungsverkehr und die Industrieansiedlung.
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9. Aufstellung von Landschaftsplänen als Grundlage der Gemeinde-, Orts- und Bau
leitplanungen.

10. Verbesserung der W asserqualität des Sees und seiner Zuflüsse durch rasche Ver
wirklichung der bestehenden Planungen und deren laufende Ergänzung, insbesondere 
möglichst umgehende Errichtung der noch erforderlichen Abwasseranlagen. Nochmalige 
Prüfung der Möglichkeiten zum Bau einer Ringleitung um den gesamten See und Be
reitstellung ausreichender Mittel nach einem von den Anliegerstaaten gemeinsam auf
zustellenden Ausführungsplan.

11. Laufende gegenseitige Unterrichtung der Anliegerstaaten und Abstimmung der 
Planungen und Maßnahmen, die zur Erreichung der gemeinsamen Ziele erforderlich 
sind, sowie Bildung und Förderung von gemeinsamen Koordinierungsgremien sowohl 
durch den Staat als auch die privaten Organisationen.

12. Eindringliche und objektive U nterrichtung der Bevölkerung mit allen modernen 
Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, die Mitarbeit zu aktivieren. Das ist eine 
Vorbedingung des Wirksamwerdens aller Anstrengungen zur Abwendung des bedroh
lichen Zustandes und schafft erst das politische Klima für große Entschlüsse von Regie
rungen und Parlamenten.

Die Notwendigkeit und Dringlichkeit aller Planungen und Maßnahmen ist bekannt. 
Es gilt, die Kräfte des Staates, der Selbstverwaltung, der W irtschaft, der Land- und 
Forstwirtschaft und der privaten Organisationen zusammenzufassen zum gemeinsamen 
Handeln. Zwischen den Staaten, die bereits mit der Gründung der internationalen Ge
wässerschutzkommission einen wichtigen Schritt zur Zusammenarbeit getan haben, ist 
die gemeinsame Planung und Koordinierung auszubauen.

Die Bereitschaft aller zu erheblichen, vordringlich in den 70er Jahren aufzubrin
genden Leistungen und Opfern ist die wichtigste Grundlage zum Erfolg!

Ältester W einstock Europas 
zum Naturdenkmal erklärt

D er ä lteste  W einstock  Europas —  er w ächst 
in G öttlesbrunn im B ezirk  Bruck an der L eitha
—  wurde nunm ehr zum N aturdenkm al erklärt. 
D ie N achforschungen  von ök on o m iera t Josef 
P aul, dem B esitzer des W einstockes, der P ro
fessor Dr. K isser von der H ochschu le für  
B odenkultur um ein G utachten ersucht hatte, 
ergaben näm lich, daß d ieser R ebenstock  m in 
d esten s 150, w ahrscheinlich  aber 200 Jahre alt 
ist.

Trotz seines für W einstöcke eher „b ib lisch en “ 
A lters ist er voll Ertrag. H euer trägt er a llein  
etwa 1000 Trauben der Sorte „B rauner V e lt
lin er“, obw ohl a llgem ein  die K ulturen  unter  
der starken H itze sehr gelitten  haben. Es ist 
m it ein er A usbeute von rund 350 bis 400 Liter  
M ost zu rechnen, w ährend in N orm aljahren  
d urchschn ittlich  500 L iter anfallen .

ök o n o m iera t Paul ließ  das A lter des W ein 
stockes deshalb genauer untersuchen , denn  
seine 1860 geborene G roßm utter b erich tete  b e
reits von diesem  R ebstock , der im  H of seines 
G eburtshauses ringsum  angenehm en Schatten  
spendet. H eu te um spannt das Laubdach eine

F läche von 120 Q uadratm etern, und der 
„Stam m “ hat in B rusthöhe ein en  U m fang von  
63,5 Z entim etern. B ei B auarbeiten  in  den le tz 
ten Jahren ste llte  man fest, daß das W urzel
system  über m ehr als 50 M eter im  U m kreis  
reicht.

D ie A ltersbestim m ung des G öttlesbrunner  
W einstockes erfo lgte auf Grund des Stam m 
um fanges. Stäm m e von neunjährigen  H och k u l
turen zeigen , daß die Jahresringe zw ischen  0,8 
M illim eter und 1 M illim eter en tfern t sind; ein  
nach w eislich  1909 gepflanzter W einstock  hat 
einen  Stam m um fang in B rusthöhe von  29 Z en
tim etern , daraus ergibt sich eine Jahresring
w eite  von durchschn ittlich  0,7 M illim etern .

W ertvolle  A nhaltspunkte für die B estim 
m ung des A lters des G öttlesbrunner W ein 
stockes fand  P rof. Dr. K isser in ein er  M it
te ilu n g  über eine Farm in R oanoke Island  in  
N orth Carolina, USA: D ort w ächst ein  nach
w eislich  von S ied lern  gepflanzter W einstock , 
die 1584 m it W alter R aleigh  nach A m erika  
kam en. D er offensich tlich  ä lteste  W einstock  
A m erikas hat einen  U m fang von  110 Z entim e
tern und ist dam it n ich t ganz d op p elt so d ick  
w ie der in  G öttlesbrunn. Aus d iesen  T atsachen  
ergibt sich ein A lter von rund 180 bis 200  
Jahren.
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